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RS OGH 1990/5/23 9ObA116/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1990

Norm

BUAG §13b

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 13 b Abs 8 BUAG regelt gemeinsam mit Abs 9 die Abgrenzung von Abfertigungsansprüchen

nach dem BUAG gegenüber solchen nach dem AngG. Das BUAG geht bei der Abgrenzung gegenüber dem AngG vom

Grundsatz der Nichteinwirkung auf die durch die Verwendung des AngG jeweils gescha5ene Rechtssituation aus. Es

liegt ausschließlich an den beiden Kontrahenten, wie sie die vor dem Arbeitsverhältnis als Angestellter liegenden

Arbeiterzeiten behandeln.
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